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geführten Schulen de« Hauptortes Appenzell. Andernorts

war die Platzfrage bis jetzt noch Hemmnis.

In der Schriftfrage, die mehr als jede andere Re-
fcrmfrage so recht zu einer Modefrage geworaen ist,
haben wir dank glücklichen Verumständungen bis jetzt
immer noch abwartende Stellung bewahren können. Und das
wird — mag man es rückständig nennen oder nicht —
vorderhand noch das beste sein. Solange die Ansichten
und Erfahrungen auf diesem Gebiete noch so geteilt und
umstritten sind, können wir uns bei unserer beschränkten
Schulzeit und bei unsern erschwerten Schulverhältnissen
überhaupt den Luxus nicht gestatten, die Kinder zu
Versuchskaninchen zu machen. Dagegen ist man aus
praktischen Gründen dazu gekommen, möglichst frühzeitig auf
eine gründliche Erlernung der Lateinschrift hinzuarbeiten.

Wie der Innerrhoder überhaupt nicht jeder Neuerung
prüfungslos sich ausliefert, so können wir auch bei
unsern Lehrkräften, die nur zum kleinern Teil einheimischen

Namens sind, diesen gesund-konservativen Zug fest-
stellen.

In seinem ersten amtlichen Schulbericht wünscht der
neue Schulinspektor für die drei bestehenden Haushal-
thngsschulen vermehrte Berücksichtigung des Kochunterrichtes.

Waadi (PSV) Das neue waadtlündische Schulgeselz
umschreibt in seinem Art. 2 den Zweck des Primarschulunterrichts

als einer Vorbereitung der Kinder auf das
Leben. Der Unterricht; ist obligatorisch vom 7. bis zum 16.

Altersjahre. Im Gegensatz zu den meisten- Kantonen der
deutschen Schweiz gehen also im Kanton Waadt die Kin-
cr nicht bloss 8, sondern 9 Jahre läng zur Schule. Der
Unterrricht soll während 42 Wochen des Jahres erteilt
werden, so dass auf die Ferien nur'noch 10 Wochen
entfallen. Doch gestattet gerade hier das Gesetz,' den Verhältnissen

der Gebirgsgegenden Rechnung zu tragen.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Vovcliriften
über die Errichtung von Schulklassen und die Höchstzahl
der in sie aufzunehmenden Schüler. Die Errichtung der
Klassen ist Sache der Gemeinden. Zählt eine Zwerggemeinde

weniger als 20 schulpflichtige Kinder, so hat sie
sich mit einer Nachbargemeinde über die Aufnahme ihrer
Kinder oder Errichtung einer gemeinsamen Schule zu
verständigen, Anderseits ist in jedem Weiler, der mindestens

3 Kilometer vöm Schulorte entfernt ist und 20
schulpflichtige Kinder zählt, eine Schulklasse zu eröffnen. Die
Zahl der Kinder, die einer Schulklasse zugewiesen werden
dürfen und von einem einzelnen Lehrer zu unterrichten
sind, beträgt 40, wenn alle Kinder der gleichen Schulstufe
angehören, 35, wenn sie sich auf mehrere Schulstufen
verteilen. In dieser Hinsicht wurde gegenüber früher ein
entschiedener Fortschritt erzielt; auch im Kanton Waadt
gab os vor nicht sehr langer Zeit noch Lehrer, die 50—60
Kinder unterrichten mussten.

Die Errichtung von Kleinkinderschulen ist fakultativ,
muss jedoch stattfinden, Wehn die Eltern von mindestens
20 Kindern im Alter von 5—6 Jahren sie verlangen.

Der Privatunterricht ist im Kanton Waadt zulässig,
steht jedoch unter staatlicher Aufsicht und darf in der
Regel nur durch Personen schweizerischer Nationalität
erteilt werden.

Eine wesentliche Neuerung des Gesetzes liegt in der
obligatorischen Einführung des hauswirtschaftlichen' Un-
terrichts für die Mädchen im schulpflichtigen Alter. Den

Gemeinden wird eine Frist von 10 Jahren eingeräumt, um-
diesen Unterricht zu organisieren. Es können 'sich auch'-

mehrere Gemeinden zur Errichtung einer Haushaltun'gs-
schule zusammentun. An die Kosten leistet ihnen der
Staat einen Beitrag von mindestens 40 Prozent, der für
finanzschwache Gemeinden erhöht werden kann.

Deutschland. Akademikerelend. Rund 45,000 deutsche

Abiturienten haben Ostern 1932 die höheren Schulen
verlassen. Bisher sind über 70 Prozent der Abiturienten an
die Hochschule gegangen, und schon jetzt gibt es

schätzungsweise 40—60,000 stellungslose Akademiker. In
normalen Zeiten werden jährlich höchstens 10—20,000
Stellen für Akademiker frei.

Kurse
Luzerner Biblisch-Katechetische Kurse, September

1932. Voranzeige. Die Luzerner kantonale Priesterkonferenz

in Verbindung mit dem Lehrer- und »Schulmännerverein

und der Sektion Luzernbiet des kathol.
Lehrerinnenvereins veranstaltet in der ersten Septemberwoche
2tägige Biblisch-Katechetische Kurse für die hochwürdige
Geistlichkeit, die Lehrer und Lehrerinnen unseres Kantons.

Sie werden am 5. und 6. September in Emmenbaum
und am 7. und 8. September in Wolhusen. -abgehalten.

Diese Kurse sollen uns eine Auffrischung und
neuzeitliche Einstellung des wichtigsten Unterrichtsfaches
bringen. Das Kursprogramm enthält Namen von bestem

Klang und bietet uns vielversprechende Referate vorzüglicher

Fachmänner der Religionswissenschaft und der
Methodik dieses Faches, wie interessante Lehrproben erfahrener

Praktiker.
Die Kursorte sind so gewählt, dass sie von allen mit.

den Morgenzügen rechtzeitig erreicht werden können. Dazu

versohafft man uns die üblichen Kursvergütungen, wie
Reiseentschädigung, Taggeld.

Werte Kollegen und Kolleginnen! Wir verwendeten
in letzter Zeit viel Mühe und kostbare Zeit für eine zeit-
gemässe Fortbildung in Turnen, Zeichnen, Schreiben,
Gesang usw. Diesmal gilt es, sich für das erste aller
Unterrichtsfächer neuzeitlich zu orientieren. Unsere Ehren,-
sache ist es, diese Gelegenheit vollzählig zu benützen. Wir
haben ja sozusagen kein Opfer zu bringen, als unser
Interesse darauf einzustellen, um möglichst viel Gewinn
heimzutragen. Die Kurstage können als Schultage
angerechnet werden. Darum reservieren, wir uns zum voraus
den 5. und 6. oder 7. und 8. September für diesen Zweck
Und wenn Mitte August das Kursprogramm zu Ihnen gej-

flogen kommt, so werfen Sie. es, bitte, nicht zu den
andern Drucksaohen in den Papierkorb, sondern an einen
gut sichtbaren Ort, wo es sie mahnt, diese wichtige
Fortbildungsgelegenheit ja nicht zu versäumen. Ist es doch
besonders in der Gegenwart unsere Ehrenpflicht, den
Religionsunterricht möglichst anregend und fruchtbringend
zu gestalten. — Gäste aus andern Kantonen sind willkommen.

—

Redaktioneeohltiss: Sametag.
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